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Gestützt auf § 118 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes und auf § 52 der Verordnung 
über Grundeigentümerbeiträge und -gebühren (GBV) vom 3. Juli 1978 und den Änderungen vom 
26. Februar 1992 wird beschlossen: 
 
 
 

I. Geltungs- und Anwendungsbereich 
 
Geltungs- und Anwendungs-
bereich  
( §§  1 - 5   GBV ) 

§1 1 Dieses Reglement vollzieht die Vorschriften der Verordnung 
über Grundeigentümerbeiträge und -gebühren (GBV). 

2 Es findet Anwendung auf die öffentlichen Erschliessungsanla-
gen, welche dem Verkehr, der Abwasserbeseitigungsanlage, 
der Wasserversorgung und der Fernmeldeanlagen dienen. Im 
weiteren findet es Anwendung auf die Baubewilligungsgebüh-
ren und die Gebühren für die Abfallbeseitigung. 

   
Inhalt 
( §§  2/3   GBV ) § 2 Dieses Reglement regelt: 

a) die Beitragsansätze für die Verkehrsanlagen 

b) die Höhe der Ersatzabgaben für Abstellplätze 

c) die Beitragsansätze für die Anlagen der Abwasserbesei-
tigung, der Wasserversorgung und der Fernmeldeanla-
gen 

d) die Gebührenansätze für den Anschluss an die Abwas-
serbeseitigung und der Wasserversorgung 

e) die Gebührenansätze für die Benützung der Anlagen der 
Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung 

f) die Gebührenansätze für die Kehrichtbeseitigung 

g) für Baubewilligungsgebühren 

h) die Mahngebühren 
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II. Verkehrsanlagen 
 
Strassenkategorien 

( §  39   GBV ) 
§  3 1 Die bestehenden und projektierten Strassen des Erschlies-

sungsplanes werden in die Kategorien Erschliessungsstrassen 
und Hauptverkehrsstrassen eingeteilt. 

2 Die Einteilung ergibt sich aus dem öffentlich aufgelegten Er-
schliessungsplan, bzw. Kategorienplan. 

 
Beiträge 
( §  42   GBV ) 

§  4 1 Die Beitragsansätze beim Neubau einer Verkehrsanlage be-
tragen 

a) für Erschliessungsstrassen 100 %  

b) für Hauptverkehrsstrassen 60 % 
2 Beim Ausbau und der Korrektion bestehender Strassen kann 
der GR im Einzelfall die in Absatz 1 festgelegten Ansätze er-
mässigen. Dabei hat er zu berücksichtigen, ob schon einmal 
Beiträge geleistet wurden. 

 
Ersatzabgabe 
( §  43   GBV ) 

§  5 1 Die Ersatzabgabe für einen oberirdischen Abstellplatz beträgt 
Fr. 4'500.00, die für einen unterirdischen Fr. 9‘000. 

 
 

III. Abwasserbeseitigungsanlagen 
 
Beiträge 
( §  44 + 45   GBV ) 

§  6 1 Für das Erstellen von neuen Abwasserbeseitigungsan-
lagen erhebt die Gemeinde Beiträge von 
 100 % 

 
Anschlussgebühren 
( §  46   GBV ) 

§  7 1 Zur Deckung der für die Abwasseranlagen getätigten 
Investitionen ist für jeden Anschluss an die öffentliche 
Kanalisation eine Anschlussgebühr zu bezahlen.  

2 Die Anschlussgebühr für Abwasserbeseitigungsanla-
gen wird aufgrund der Gesamtversicherungssumme der 
Solothurnischen Gebäudeversicherung der ange-
schlossenen Gebäude verrechnet. 

3 Die Gebühr beträgt für:  
Wohn- und Gewerbebauten sowie Wohnteile für Land-
wirtschaftsbauten 1.8 % 

  Angeschlossene landwirtschaftlich genutze 
Gebäudeteile und Nebengebäude 0.2 % 

4 Bei Erhöhung der Gebäudeversicherungssumme um 
mehr als 5 % infolge Neu- oder Umbauten ist eine 
Nachzahlung zu leisten. Der Betrag wird auf der Basis 
der Ansätze gemäss § 7.2 für die gesamte Differenz zu 
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schon geleisteten Gebühren erhoben. 
5 Wenn keine Beiträge an die Abwasserbeseitigungsan-
lagen bezahlt wurden, beträgt die Anschlussgebühr 3 % 
der Gesamtversicherungssumme der SGV. 

 
Benützungsgebühr 
( §  47   GBV ) 

§  8 1 Zur Deckung allfälliger Fehlbeträge aus der Abwasserrechnung 
sowie zur Deckung aller übrigen Kosten (für Planung, Bau, Be-
trieb, Unterhalt, Sanierung und Ersatz der Abwasseranlagen 
inkl Verwaltung) sind jährliche Benützungsgebühren (Grundge-
bühr und Verbrauchsgebühr) zu bezahlen. 

2 Über einen Zeitraum von 5 Jahren beträgt der Anteil der Ein-
nahmen aus den Grundgebühren insgesamt 50 % und derjeni-
ge aus den Verbrauchsgebühren insgesamt 50 %. 

3 Die Grundgebühren werden pro Wohnung, gewichtet nach 
deren Grösse, erhoben.  

4 Für Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe werden die Grund-
gebühren auf Antrag der Bau- und Werkkommission vom Ge-
meinderat einzeln festgelegt. 

5 Die Verbrauchsgebühren werden aufgrund des bezogenen 
Trinkwassers pro m3 erhoben.  

6 Für Landwirtschaftsbetriebe wird die Verbrauchsgebühr auf 
Grund einer geschätzten Verbrauchsmenge für den Wohnbe-
reich ermittelt oder diese wird mittels einer zweiten Wasseruhr 
erfasst. Die Schätzung erfolgt nach Erfahrungswerten bei ver-
gleichbaren Verhältnissen durch die Bau- + Werkkommission. 

7 Wer das Wasser nicht oder nur teilweise aus der öffentlichen 
Wasserversorgung bezieht und in die Kanalisation einleitet, hat 
die zur Ermittlung des verbrauchten Wassers erforderlichen 
Wasserzähler auf eigene Kosten nach den Vorschriften der 
Bau- und Werkkommission einbauen zu lassen.  
Es sind nur Wasseruhren der Einwohnergemeinde zum Einbau 
zugelassen. Diese werden mit einer jährlichen Mietgebühr ver-
rechnet. Andernfalls wird auf den geschätzten Wasser-
verbrauch abgestellt. Die Schätzung erfolgt nach Erfahrungs-
werten bei vergleichbaren Verhältnissen durch die Bau- + 
Werkkommission. 

8 Landwirtschaftsbetriebe, welche nicht an das öffentliche Kana-
lisationsnetz angeschlossen sind , bezahlen keine Benüt-
zungsgebühren. 

9 Die Höhe der Gebühren wird in der Gebührenordnung, im An-
hang zu diesem Reglement, festgehalten. 
Sie werden durch die Einwohnergemeinderat festgelegt und sie 
bedürfen  der Genehmigung durch den Regierungsrat. 
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IV. Wasserversorgungsanlagen 
 
Beiträge 
( §  48   GBV ) 

§  9 1 Für das Erstellen von neuen Wasserversorgungsanlagen er-
hebt die Gemeinde Beiträge von 100 % 

 
Anschlussgebühren 
( §  50   GBV ) 

§ 10 1 Zur Deckung der für die Wasserversorgungsanlagen getätigten 
Investitionen ist für jeden Anschluss an die öffentliche Kanali-
sation eine Anschlussgebühr zu bezahlen.  

2 Die Anschlussgebühr für Wasserversorgungsanlagen wird 
aufgrund der Gesamtversicherungssumme der Solothurnischen 
Gebäudeversicherung der angeschlossenen Gebäude ver-
rechnet. 

3 Die Gebühr beträgt für: 

a)  Wohn- und Gewerbebauten sowie  
Wohnteile von Landwirtschaftsbauten 2.0 % 

b)  Angeschlossene landwirtschaftlich  
genutzte Gebäudeteile 0.1 % 

4 Bei Erhöhung der Gebäudeversicherungssumme um mehr als 
5 % infolge Neu- oder Umbauten ist eine Nachzahlung zu leis-
ten. Der Betrag wird auf der Basis der Ansätze gemäss § 10.2 
für die gesamte Differenz zu schon geleisteten Gebühren er-
hoben. 

5 Wenn keine Beiträge an die Wasserversorgungsanlagen be-
zahlt wurden, beträgt die Anschlussgebühr 2.8 % der Gesamt-
versicherungssumme der SGV. 

 

 
Benützungsgebühren 
( §  51   GBV ) 

§ 11 1 Zur Deckung allfälliger Fehlbeträge aus der Wasserrechnung 
sowie zur Deckung aller übrigen Kosten (für Planung, Bau, Be-
trieb, Unterhalt, Sanierung und Ersatz der Wasserversor-
gungsanlagen inkl Verwaltung) sind jährlich Benützungsgebüh-
ren (Grundgebühr, pro m3 Frischwasser, Hydrantensteuer und 
Wasserzählermiete) zu bezahlen. 

2 Die Gemeinde erhebt für jede Haushaltung und für jeden 
Wasserbezüger eine jährliche Grundtaxe. 

3 Für den Bezug von Frischwasser aus der Wasserversorgungs-
anlage wird eine Gebühr pro m3 bezogenes Trinkwasser erho-
ben. Die bezogene Wassermenge wird über die, nach den 
Vorschriften der Bau- und Werkkommission, eingebauten 
Wasseruhr festgestellt und jähnrlich einmal abgelesen. 

4 Für die gemeindeeigenen Wasserzähler wird eine Abonne-
mentsgebühr pro Jahr erhoben.  

5 Zur Deckung der Kosten für die Speisung der Brandschutzein-
richtungen wird eine Hydrantengebühr erhoben.  

a) Es wird eine Grundgebühr für jedes Haus erhoben 
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plus eine Gebühr für jede zusätzlich eingebaute 
Wohnung. 

b) Für Grossgebäude, wie Landwirtschafts-, Gewerbe- 
und Mehrfamiliengebäude, wird die Grundgebühr, je 
nach der hiefür erforderlichen Hydrantenzahl von Fall 
zu Fall auf Antrag der Bau- und Werkkommission 
vom Gemeinderat festgelegt. 

6 Im Wohnungsbau wird für Bauwasser eine Gebühr pro erstell-
tes Gebäude erhoben. 

7 Bei Gewerbebauten wird für Bauwasser eine pauschale Ge-
bühr pro Bauvorhaben erhoben. 

8 Wasserbezüge ab Hydranten werden pro m3 bezogenes 
Trinkwasser berechnet. 

9 Die Höhe der Gebühren wird in der Gebührenordnung, im An-
hang zu diesem Reglement, festgehalten. 
Sie werden durch die Einwohnergemeinderat festgelegt und sie 
bedürfen der Genehmigung durch den Regierungsrat. 

 
 

V. Fernmeldeanlagen 
 
Beiträge §  12 1 Für Fernmeldeanlagen (Grabarbeiten und Kabelschutzrohre) 

erhebt die Gemeinde Beiträge von 100 %  

 
 

VI. Abfallbeseitigung 
 
Benützungsgebühr §  13 1 Für die Beseitigung des Hauskehrichts (Sammeldienst) wird 

eine jährliche Grundgebühr eingezogen. Eingeschlossen sind 
darin auch die Sondermüllsammlungen. 

2 Pro Familie oder Mehrpersonenhaushalt wird eine ganze Ge-
bühr verrechnet. 

3 Alleinstehende Haushaltführende bezahlen 50 %. 
4 Über spezielle Fälle (Gewerbe usw.) entscheidet der Gemein-
derat.  

5 Die Einwohnergemeinderat beschliesst die Höhe der Gebühren 
und bedarf der Genehmigung durch den Regierungsrat. 
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VII. Baubewilligungsgebühren 
 
Baubewilligungsgebühren - §  14 1 Für die Beurteilung von Baugesuchen und für die Überwa-

chung von Bauten werden Gebühren erhoben. 
2 Die Höhe der Gebühren wird in der Gebührenordnung, im An-
hang zu diesem Reglement, festgehalten. 
Sie werden durch die Einwohnergemeinderat festgelegt und sie 
bedürfen der Genehmigung durch den Regierungsrat. 

 

   

VIII. Mahngebühren 
 
Mahngebühren §  15 1 Für verfallene Zahlungen werden Mahngebühren erhoben. 

2 Die Höhe der Mahngebühren wird in der Gebührenordnung, im 
Anhang zu diesem Reglement, festgehalten. 
Sie wird durch die Einwohnergemeinderat festgelegt und sie 
bedürfen der Genehmigung durch den Regierungsrat. 

 

 
 

IX. Schluss- und Übergangsbestimmungen 
 
Übergangsbestimmungen §  16 1 Die in Paragraph § 6  dieses Reglementes festgelegten Bei-

tragsansätze treten nur für neu zu erstellende Werke ab 
1.1.2002 in Kraft. 

2 Bei der Berechnung der Benützungsgebühren im Bereich Ab-
wasserentsorgung gilt für das Einführen der neuen Bestim-
mungen eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2002 

 

Aufhebung bisheriger  
Reglemente 

§  17 1 Mit dem Inkrafttreten dieses Reglementes werden Reglemente 
sämtliche widersprechenden Bestimmungen anderer Regle-
mente aufgehoben. 

2 Aufgehoben ist insbesondere das Reglement über Erschlies-
sungsbeiträge und -gebühren vom 24. Januar 1989 (Gemein-
deversammlung). 

 

Inkrafttreten §  18 1 Dieses Reglement tritt nach Annahme durch die Einwohner-
gemeindeversammlung und der Genehmigung durch den Re-
gierungsrat auf den 01.01.2002 in Kraft. 
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Vom Gemeinderat beschlossen am: 23. Mai  2002 
 
 
 Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
 
 
 
 
Von der Gemeindeversammlung beschlossen am: 21. Juni 2002 
 
 
 Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Regierungsrat genemigt am: ...........................,  RRB- Nr.   ........................ 
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Gebührenordnung 
 

Anhang zum Reglement Grundeigentümerbeiträge und –gebühren 
 
 
Der Einwohnergemeinderat beschliesst, gestützt auf das Reglement über Grundeigentümerbei-
träge und -gebühren (GBV) vom .1.01.2002 folgende Gebühren zu erheben: 
 

I. Abwasserbeseitigungsanlagen 
 
Benützungsgebühren §  1 1 Die Grundgebühr beträgt Fr. 320.00 pro Wohnung  

(> 2 Zimmer) 
2 Die Grundgebühr beträgt Fr. 200.00 pro Wohnung  
(<= 2 Zimmer) 

3 Die Grundgebühr für Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe 
wird einzeln berechnet und vom GR festgelegt 

4 Die Verbrauchsgebühr beträgt Fr.  2.00  pro m3 Wasser-
verbrauch 

5 Die Zählermiete beträgt  Fr.  10.00 pro Wasseruhr 

 

 

II. Wasserversorgungsanlagen 
 
   
Benützungsgebühren § 2 1 Die Gebühr für bezogenens Trinkwasser beträgt  

 Fr.  0.80  pro m3  
2 Die Grundtaxe beträgt  Fr.  40.00  pro Haushalt  
3 Die Grundtaxe beträgt  Fr.  40.00  pro Wasseranschluss 
4 Die Zählermiete beträgt  Fr.  10.00  pro Wasseruhr 
5 Die Hydrantengebühr beträgt  

a) pro Einfamilienhaus Fr.   20.00 
b) für jede weitere Wohnung Fr.   20.00 

6 Die Hydrantengebühr für Landwirtschafts-, Gewerbe- und 
Mehrfamiliengebäude beträgt  Fr. 20.00 – 70.00 

7 Die Gebühr für Bauwasser beträgt pro Gebäude 
a) beim Wohnungsbau  Fr.  80.00 
b) bei Gewerbebauten pauschal Fr.  80.00 

8 Für Trinkwasser ab Hydrant Fr.  0.30 pro m3 
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III. Abfallbeseitigung 
 
Benützungsgebühr § 3 1 Die Grundgebühr beträgt Fr. 120.- pro Haushalt.  

2 Alleinstehende Haushaltführende bezahlen 50 % der Grund-
gebühr. 

3 Über spezielle Fälle (Gewerbe usw.) entscheidet der Gemein-
derat.  
Die Gebühren betragen minimal Fr. 150.00, maximal Fr. 250.00 

 

IV. Baubewilligungsgebühren 
 
Baubewilligungsgebühren - § 4 Für die Beurteilung von Baugesuchen und für die Überwachung 

von Bauten werden folgende Gebühren erhoben: 

a) Publikationskosten  Fr.  50.- 

b) Einfamilienhäuser nach Aufwand mind. Fr. 400.- 

c) Um- und Anbauten EFH mind. Fr. 200.- 

d) Mehrfamilienhäuser (MFH) 

Grundgebühr  Fr. 500.- 
pro Wohnung mind. Fr. 100.- 

e) Umbauten für MFH 

Grundgebühr  Fr. 200.- 
pro Wohnung mind. Fr.. 50.- 

f)  Kleine Objekte  (Gatemmauer,Sitzplätze 
Wintergärten, Kleintierställe,usw)  Fr. 70.- 

g) Garagen (Anbauten) 
Unterstände pro Parkplatzeinheit)  Fr. 70.- 

h) Unterirdische Einstellhallen pro Platz  Fr.  70.- 

i) Landwirtschaftliche Bauten  
 bis 150 m2  Fr. 250.- 
 darüber pro m2  Fr. 0.30 

k) übrige Landwirdschaftliche Bauten mind. Fr.  250.- 

l) Gewerbebauten 
  bis 150 m2  Fr. 500.- 
 darüber pro m2  Fr. 0.65 

   

V. Mahngebühren 
 
Mahngebühren § 5 Die Mahngebühren betragen Fr. 20.00. 

 


